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Art. 4 ATSG, Art. 6 Abs. 1 UVG: Initial aufgetretene Kniebeschwerden bei der
Ausiibung von Kniebeugen, sog. Squats. Nach einer Latenzzeit von liber
einem Monat erstmalig aktenkundige Handgelenksbeschwerden mit
Diagnose struktureller Gesundheitsschaden im Bereich des Handgelenks.
Verneinung eines Unfalls im Sinne von Art. 4 ATSG. Selbst bei Bejahung
eines Unfalls ware ein natirlicher Kausalzusammenhang zwischen dem
Ereignis und den Handgelenksbeschwerden zu verneinen. Art. 6 Abs. 2 UVG:
SL-Bandlasion. Bejahung einer unfalldhnlichen Kérperschiadigung gemass
lit. g. Mit der Verneinung des natiirlichen Kausalzusammenhangs zwischen
dem Ereignis und der SL-Bandlasion ist aber gleichzeitig erstellt, dass die
Listendiagnose vorwiegend, d.h. zu mehr als 50%, auf Abnlitzung oder
Erkrankung zuriickzufiihren ist. Die Vermutung der Leistungspflicht gemass
Art. 6 Abs. 2 UVG ist demnach umgestossen (Entscheid des
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 5. Oktober 2020, UV
2019/84).

Entscheid vom 5. Oktober 2020
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Versicherungsrichterin Christiane Gallati Schneider (Vorsitz), Versicherungsrichter
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A,

Beschwerdefiihrerin,

gegen

AXA Versicherungen AG, General-Guisan-Strasse 40, Postfach 357, 8401 Winterthur,
Beschwerdegegnerin,

Gegenstand

Versicherungsleistungen

Sachverhalt

A.

A.a. A, (nachfolgend: Versicherte) war als Coiffeuse bei der B.___ SA angestellt und
dadurch bei der AXA Versicherungen AG (nachfolgend: AXA) gegen die Folgen von
Unféllen versichert. Mit Bagatellunfallmeldung UVG vom 11. Januar 2019 liess die
Versicherte durch ihre Arbeitgeberin melden, es habe ihr am 7. Juni 2018 im Fitness
beim Gewicht auf die Schulter Heben einen Druck auf das Knie gegeben, so dass sie
sich eine Knieverletzung rechts zugezogen habe (act. G 5.1/A1). Eine Erstbehandlung
hatte am 11. Juni 2018 bei Dr. med. C.___, Facharzt fir Allgemeine Medizin,
stattgefunden, der in der Krankengeschichte als "Problem" eine Knie-/Patelladistorsion
rechts am 7. Juni 2018 notiert hatte. Am 14. Juni 2018 hatte die Versicherte sodann mit
Dr. C.___ telefoniert und am 23. Juli 2018 war eine weitere hausarztliche Konsultation
gefolgt, anlasslich welcher die Behandlung beziiglich des rechten Knies abgeschlossen
worden war (act. G 5.2/M1, M9, M11). In einem "Formular zum Ereignis" der AXA
machte die Versicherte nahere Angaben zum Hergang des Ereignisses vom 7. Juni
2018 (Frage 1). Es habe bei der Kniebeugeiibung mit Gewicht, als sie in die Hocke
gehen und wieder aufrecht aufstehen wollte, das rechte Knie geknackst. Dabei habe
sie das rechte Knie verrenkt. Die Schmerzen seien erstmals nach dieser falschen

Bewegung aufgetreten und hatten immer mehr zugenommen. Die Frage, ob sich etwas
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Ungewodhnliches oder Programmuwidriges, das zum Ereignis beigetragen habe, z. B. ein
Ausgleiten oder ein Sturz, ereignet habe, verneinte sie; insbesondere verneinte sie
einen Sturz (act. G 5.1/A2). Mit Schreiben vom 31. Januar 2019 teilte die AXA der
Versicherten mit, dass mangels Vorliegens eines Unfalls im Sinne des Gesetzes kein
Anspruch auf Versicherungsleistungen der obligatorischen Unfallversicherung bestehe
(act. G 5.1/A3). Nachdem der Lebenspartner der Versicherten die AXA mit E-Mail vom
14. Februar 2019 um eine Neubeurteilung des Schadenfalls ersucht hatte (act. G 5.1/
A4), hob diese mit Schreiben vom 27. Februar 2019 ihre Ablehnung vom 31. Januar
2019 auf und erklarte sich bereit, fir die bereits abgeschlossene Arztbehandlung (vgl.
dazu act. G 5.2/M1, M12) die Versicherungsleistungen zu erbringen, hielt jedoch fest,
dass es sich um eine Leistung ohne Prajudiz handle. Falls die arztliche Behandlung
wieder aufgenommen werden mUsse, behalte sie sich vor, den Fall neu zu beurteilen
(act. G5.1/A5).

A.b. Parallel zum Behandlungsabschluss beziiglich der Knieproblematik rechts hatte
Dr. C.___ bei der Versicherten gemass Eintrag in der Krankengeschichte am 23. Juli
2018 eine Tendinitis Handgelenk rechts erhoben. Im Zusammenhang mit einer
Handgelenkproblematik rechts folgten weitere Konsultationen beim Hausarzt (act. G
5.1/M11), Untersuchungen durch Dr. med. D.___, FMH Handchirurgie, FMH Plastische,
Rekonstruktive und Asthetische Chirurgie, und Dr. med. E.___, FMH Handchirurgie,
FMH Orthopéadische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, St. Gallen
(act. G 5.2/M3, M7, M10), eine MRI-Untersuchung des rechten Handgelenks durch Dr.
med. F.___, Facharzt FMH flr medizinische Radiologie (act. G 5.2/M6) sowie eine
klinisch-neurologische sowie elektrophysiologische Untersuchung zur Beurteilung
eines rechtsseitigen Karpaltunnelsyndroms bei beklagter lageabhangiger
Nervenreizsymptomatik durch Dr. med. G.___, FMH Neurologie (act. G 5.2/M4). Dr.
D.___ hatte nach der MRI-Untersuchung eine posttraumatische scapholunéare
Dissoziation Handgelenk rechts nach Distorsion vom 7. Juni 2018, eine TFCC-Lasion
Handgelenk rechts mit reaktiver Synovialitis, eine unfallunabhéngig angedeutete
Madelung-Veranderung Handgelenk rechts und klinisch ein Karpaltunnelsyndrom
rechts diagnostiziert (act. G 5.2/M3), doch ergaben die Untersuchungen durch Dr.
G.___ keine Hinweise auf ein peripheres Nervenengpass-Syndrom (act. G 5.2/M8). Am

25. Juni 2019 reichte Dr. C.___ der AXA eine arztliche Stellungnahme ein, worin er
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festhielt, dass es durch das Ereignis vom 7. Juni 2018 auch zu einer Schadigung im
Bereich des rechten Handgelenks gekommen sei und diese Schadigung kausal

ausschliesslich durch das Unfallereignis aufgetreten sei (act. G 5.2/M9).

A.c. Inzwischen hatte die AXA der Versicherten mit Schreiben vom 18. Juni 2019
mitgeteilt, dass mangels belegter Briickensymptome keine Beteiligung des rechten
Handgelenks am Ereignis vom 7. Juni 2018 nachgewiesen sei und damit keine
Versicherungsleistungen flr das rechte Handgelenk erbracht wiirden (act. G 5.1/A6).
Obwonhl die Versicherte am 19. Juni 2019 telefonisch mitteilen liess, Dr. C.____
bestatige, dass das Handgelenk der Versicherten bereits im Juni 2018 untersucht
worden sei, dieses jedoch in der Hergangsschilderung unerwahnt geblieben sei, weil
das Hauptproblem das Knie gewesen sei (act. G 5.1/A9), hielt die AXA mit Verfligung
vom 5. Juli 2019 an ihrer Leistungsablehnung betreffend das rechte Handgelenk
mangels eines natirlichen Kausalzusammenhangs zum Ereignis vom 7. Juni 2018 fest
(act. G 5.1/A10).

Die gegen diese Verfugung mit E-Mail vom 8. Juli 2019 erhobene Einsprache (act. G
5.1/A13) wurde von der AXA nach Einholung eines Auszugs aus der von Dr. C.___ab 1.
Januar 2018 bis 31. Mai 2019 geflihrten Krankengeschichte der Versicherten (act. G
5.1/A24) und einer Beurteilung ihres Vertrauensarztes Dr. med. H.___, Facharzt FMH
Chirurgie, Beratender Arzt/SGV, vom 22. Oktober 2017 (act. G 5.2/M12) mit
Einspracheentscheid vom 29. Oktober 2019 (act. G 5.1/A29) abgewiesen. Dr. H.___
hatte zu den Fragen Stellung genommen, ob es sich bei den Handbeschwerden links
(richtig: rechts) um eine unfalldhnliche Kérperschadigung handle und falls ja, ob diese
vorwiegend auf Abnltzung oder Erkrankung zuriickzufiihren sei (act. G 5.2/M12). Am
21. November 2019 fihrte Dr. E.___ am rechten Handgelenk der Versicherten eine
diagnostische Arthroskopie, eine offene SL-Kapsulodese und ein TFCC-Debridement
durch (act. G 5.2/M13).

C.

C.a. Gegen den Einspracheentscheid vom 29. Oktober 2019 erhob die Versicherte
(nachfolgend: Beschwerdeflihrerin) mit Eingabe vom 26. November 2019 Beschwerde.

Sie beantragte sinngemass die Aufhebung des angefochtenen Einspracheentscheids
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sowie die Zusprechung der gesetzlichen Versicherungsleistungen fur die beim Ereignis
vom 7. Juni 2018 verletzte rechte Hand (act. G 1).

C.b. Mit Beschwerdeantwort vom 19. Februar 2020 beantragte die AXA (nachfolgend:

Beschwerdegegnerin) die Abweisung der Beschwerde (act. G 5).
C.c. Die Beschwerdefiihrerin verzichtete auf die Einreichung einer Replik (act. G 7).

Erwdgungen

Streitig und zu prufen ist, ob die Beschwerdegegnerin flr das von der
Beschwerdeflhrerin bzw. ihrer Arbeitgeberin am 11. Januar 2019 gemeldete Ereignis
vom 7. Juni 2018 und die bei der Beschwerdeflhrerin in der Folge arztlich, am 21.
November 2019 insbesondere auch operativ behandelten Gesundheitsstérungen im
Bereich des rechten Handgelenks, leistungspflichtig ist. Die nach dem Ereignis vom 7.
Juni 2018 ab 11. Juni 2018 von Dr. C.___ begonnene Behandlung von
Kniebeschwerden rechts ist unbestrittenermassen abgeschlossen. Die
Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdefihrerin mit Schreiben vom 27. Februar 2019
zugesichert, die Kosten dieser Heilbehandlung zu Gbernehmen. Dieser Aspekt bildet
deshalb unstreitig nicht Streitgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens. Mit
dem vorgenannten Schreiben (act. G 5.1/A5) hat zwar die Beschwerdegegnerin
offensichtlich das Ereignis vom 7. Juni 2018 nicht als Unfall im Sinne des Gesetzes
anerkannt (vgl. act. G 5, Ziff. 1.4) und die Zusicherung von Versicherungsleistungen im
Zusammenhang mit der Knieproblematik rechts erfolgte "ohne Prajudiz" (nur) zur
Vermeidung unnétiger Diskussionen und aufgrund der Tatsache, dass die fragliche
Heilbehandlung im damaligen Zeitpunkt bereits abgeschlossen gewesen war. Im
vorliegenden Beschwerdeverfahren muss jedoch nicht geprft werden, ob
Kulanzleistungen in der Sozialversicherung mit dem Legalitatsprinzip zu vereinbaren
sind. Dem angefochtenen Einspracheentscheid liegt ndmlich als Sachverhalt nicht die
Knieproblematik rechts, sondern die Handgelenksproblematik rechts zugrunde,
bezlglich welcher eine Leistungspflicht der Beschwerdegegnerin streitig ist, und fur
welche die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen (auch diejenige des Vorliegens
eines Unfalls im Sinne des Gesetzes; vgl. nachfolgende Erwagung 3) gesamthaft erfullt
sein missen und damit neu zu Uberprifen sind.

2.
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2.1. Nach Art. 6 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber die Unfallversicherung in der seit 1.
Januar 2017 geltenden Fassung (UVG; SR 832.20) werden Versicherungsleistungen bei
Berufsunféllen, Nichtberufsunfallen und Berufskrankheiten gewahrt, soweit das Gesetz
nichts anderes bestimmt. Als Unfall gilt nach Art. 4 des Bundesgesetztes Uber den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) die pl6tzliche, nicht
beabsichtigte schadigende Einwirkung eines ungewodhnlichen dusseren Faktors auf den
menschlichen Kdrper, die eine Beeintrachtigung der kdrperlichen, geistigen oder
psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat. Dabei bezieht sich das
Begriffsmerkmal der Ungewdhnlichkeit nicht auf die Wirkung des dusseren Faktors,
sondern auf den Faktor selbst. Ohne Belang fur die Prifung der Ungewohnlichkeit ist
somit, dass der dussere Faktor allenfalls schwerwiegende, unerwartete Folgen nach
sich gezogen hat. Ein dusserer Faktor ist ungewohnlich, wenn er den Rahmen des im
jeweiligen Lebensbereich Alltaglichen oder Ublichen (iberschreitet. Ob dies zutrifft,
beurteilt sich im Einzelfall, wobei grundsétzlich nur die objektiven Umstande in Betracht
fallen (André Nabold, N 42 zu Art. 6, in: Marc Hurzeler/Ueli Kieser [Hrsg.],
Bundesgesetz Uber die Unfallversicherung, Kommentar zum schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, 2018 [nachfolgend zitiert: KOSS UVG]; Irene Hofer, N 32 ff.
zu Art. 6, in: Ghislane Frésard-Fellay/Susanne Leuzinger/Kurt Parli [Hrsg.],
Unfallversicherungsgesetz, Basler Kommentar, 2019 [nachfolgend zitiert: BSK UVG];
Alexandra Rumo-Jungo/André Pierre Holzer, Bundesgesetz liber die
Unfallversicherung, in: Erwin Murer/Hans-Ulrich Stauffer [Hrsg.], Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 4. Aufl. 2012, S. 31; RKUV 2000 Nr. U
368 S. 99 E. 2b mit Hinweisen; BGE 122 V 233 E. 1, 121 V 38 E. 1a, je mit Hinweisen).
Das fur den Unfallbegriff wesentliche Merkmal des ungewdhnlichen dusseren Faktors
kann nach Lehre und Rechtsprechung auch in einer unkoordinierten Bewegung
bestehen. Bei unkoordinierten Bewegungen ist das Merkmal der Ungewdhnlichkeit
erflllt, wenn ein in der Aussenwelt begrindeter Umstand den natlrlichen Ablauf einer
Kdérperbewegung gleichsam ,,programmwidrig” beeinflusst hat, was beispielsweise
dann zutrifft, wenn die versicherte Person stolpert, ausgleitet oder an einen
Gegenstand anstdsst oder wenn sie, um ein Ausgleiten zu verhindern, eine reflexartige
Abwehrbewegung ausfihrt oder auszuflihren versucht. Dass es tatsachlich zu einem
Sturz kommt, wird mithin nicht vorausgesetzt. Wo sich eine Schadigung auf das
Kdrperinnere beschrankt und sie erfahrungsgemass auch als alleinige Folge von
Krankheiten, namentlich von degenerativen Verdnderungen eines Korperteils innerhalb
eines durchaus normalen Geschehensablaufs auftreten kann, muss die unkoordinierte
Bewegung als unmittelbare Ursache der Schadigung indessen unter besonders
sinnfélligen Umsténden gesetzt worden sein; denn ein Unfallereignis manifestiert sich
in der Regel in einer dusserlich wahrnehmbaren Schadigung, wahrend bei deren Fehlen
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eine erhdhte Wahrscheinlichkeit rein krankheitsbedingter Ursachen besteht (vgl. BGE
134 V 80 E. 4.3.2.1 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 25. Marz 2011,
8C_693/2010, E. 5; RKUV 1999 Nr. U 333 S. 199 E. 3c/aa und Nr. U 345 S. 422 E. 2b,
RKUV 1996 Nr. U 253 S. 204 E. 4d; KOSS UVG-Nabold, N 32 zu Art. 6; BSK UVG-
Hofer, N 38 zu Art. 6; Rumo-Jungo/Holzer, a.a.O., S. 40 f.; Alfred Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2. Aufl. Bern 1989, S. 176 f.).

2.2. Bei einer Sportverletzung ist ohne besonderes Vorkommnis das Merkmal der
Ungewdhnlichkeit und damit das Vorliegen eines Unfalls zu verneinen (BGE 130V 118
E. 2.2 mit Hinweis). Hingegen ist bei sportlichen Tatigkeiten ein Unfall im Rechtssinn
dann anzunehmen, wenn die sportliche Ubung anders verlauft als geplant (vgl. RKUV
1992 Nr. U 156 S. 258). Wenn sich das in einer sportlichen Ubung inhérente Risiko
einer Verletzung verwirklicht, liegt kein derartiges Unfallereignis vor. Ein solches ist
auch dann zu verneinen, wenn die Ubung zwar nicht ideal verlauft, die Art der
Ausfilhrung sich aber in der Spannweite des Ublichen bewegt (RKUV 2004 Nr. U 502 S.
185 E. 4.4).

2.3. Gestltzt auf Art. 6 Abs. 1 UVG hat der Unfallversicherer sodann bei Vorliegen
eines Unfalls fur einen Gesundheitsschaden nur insoweit Leistungen zu erbringen, als
dieser in einem naturlichen sowie adaquaten Kausalzusammenhang zum versicherten
Ereignis steht (BGE 129 V 181 E. 3.1 ff. mit Hinweisen; KOSS UVG-Nabold, N 48 ff. zu
Art. 6; BSK UVG-Hofer, N 63 ff. zu Art. 6; Rumo-Jungo/Holzer, a.a.O., S. 55; Urteil des
Bundesgerichts vom 22. Februar 2007, U 37/06, E. 5.2). Fir die Beantwortung der
Tatfrage nach dem Bestehen natirlicher Kausalzusammenhange im Bereich der
Medizin ist das Gericht in der Regel auf Angaben éarztlicher Experten und Expertinnen
angewiesen. Die Frage nach dem adaquaten Kausalzusammenhang ist demgegeniber
eine Rechtsfrage, die vom Gericht nach den von Doktrin und Praxis entwickelten
Regeln zu beurteilen ist (vgl. KOSS UVG-Nabold, N 53, 59 zu Art. 6; BSK UVG-Hofer, N
66 zu Art. 6; Rumo-Jungo/Holzer, a.a.0., S. 55, 58; BGE 129V 181 E. 3.1 und 3.2
sowie in BGE 135 V 465 nicht publizierte E. 2 des Urteils 8C_216/2009 vom 28.
Oktober 2009, je mit Hinweisen). Die Adaquanz spielt im Bereich organisch objektiv
ausgewiesener Unfallfolgen indessen praktisch keine Rolle, da sich hier die adaquate
weitgehend mit der naturlichen Kausalitat deckt (BGE 134V 111 f. E. 2).

2.4. Gemass neuem Art. 6 Abs. 2 UVG (in Kraft seit 1. Januar 2017) erbringt die
Versicherung ihre Leistungen auch bei den folgenden, abschliessend aufgelisteten
Korperschadigungen (vgl. dazu KOSS UVG-Nabold, N 42 zu Art. 6), sofern sie nicht
vorwiegend auf Abnltzung oder Erkrankung zuriickzufiihren sind: a. Knochenbriche,
b. Verrenkungen von Gelenken; c. Meniskusrisse; d. Muskelrisse, e. Muskelzerrungen;
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f. Sehnenrisse; g. Bandlasionen; h. Trommelfellverletzungen. Mit Art. 6 Abs. 2 lit. a bis h
UVG wird die gesetzliche (Kausalitats-)Vermutung statuiert, dass der Unfallversicherer
bei erflllter Listendiagnose leistungspflichtig ist. Dieser kann sich aber von seiner
Leistungspflicht befreien, wenn er den Nachweis erbringt, dass die Kérperschadigung
vorwiegend auf Abnltzung oder Erkrankung zurtickzuflihren ist (Botschaft vom 30. Mai
2008, BBI 2008 S. 5411, und Zusatzbotschaft vom 19. September 2014, BBI 2014

S. 7922; SZS 2017 S. 33). Auf das Kriterium des ausseren Faktors wird explizit
verzichtet (BBl 2014 S. 7922). Der Gegenbeweis der vorwiegend abnltzungs- oder
krankheitsbedingten Verursachung beschlagt den nattrlichen Kausalzusammenhang.
Nur der Nachweis eines rechtsgenigenden, d.h. vorwiegend degenerativ oder
krankhaft verursachten Schadens, kann zu einer Verneinung des natirlichen
Kausalzusammenhangs bzw. der Leistungspflicht des Unfallversicherers fiihren
(Evalotta Samuelsson, Neuregelung der unfalldhnlichen Kérperschadigung, Das
Beispiel des Meniskusrisses, in: SZS 2018 S. 358). Der (Gegen-)Beweis der vorwiegend
krankhaften oder degenerativen Pathogenese der Listendiagnose ist erbracht, wenn fir
die Richtigkeit einer degenerativ oder krankhaft begriindeten Listenverletzung mehr
Indikatoren vorliegen als fir die traumatische Pathogenese, wenn also die
Listendiagnose zu mehr als 50% auf Abnutzung oder Erkrankung beruht (Urteil des
Bundesgerichts vom 24. September 2019, 8C_22/2019, E. 8.2.2.1 mit Hinweisen;
Samuelsson, a.a.0., S. 355 f., Markus Husler, Erste UVG-Revision: wichtigste
Anderungen und mégliche Probleme bei der Umsetzung, in SZS 2017 S. 34). Zur
Feststellung der medizinischen Verhéltnisse, konkret zur Beurteilung der Tatfrage, ob
eine Schadigung vorwiegend auf Abnitzung oder Erkrankung zurtickzufihren ist, ist
die rechtsanwendende Behérde auf Unterlagen angewiesen, die ihr von Arzten und
Arztinnen zur Verfiigung zu stellen sind (vgl. BGE 122 V 157 E. 1b mit zahlreichen
Hinweisen; vgl. dazu KOSS UVG-Nabold, N 53 zu Art. 6; BSK UVG-Hofer, N 66 zu Art.
6; Rumo-Jungo/Holzer, a.a.O., S. 55; Samuelsson, a.a.0., S. 357 f.).

2.5. Der Sozialversicherungsprozess ist vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht.
Danach hat die Verwaltung und im Beschwerdefall das Gericht von Amtes wegen fir
die richtige und vollstandige Abklarung des rechtserheblichen Sachverhalts zu sorgen.
Dieser Grundsatz gilt indessen nicht uneingeschrankt; er findet sein Korrelat in den
Mitwirkungspflichten der Parteien (vgl. Art. 43 Abs. 1 ATSG; Thomas Locher/Thomas
Géachter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4. Aufl. 2014, § 70 N 2 ff., N 20;
BGE 122 V 158 E. 1a, 121 V 210 E. 6¢). Der Untersuchungsgrundsatz schliesst eine
Beweislast im Sinn einer Beweisfiihrungslast begriffsnotwendig aus. Die Parteien
tragen aber eine Beweislast insofern, als im Fall der Beweislosigkeit der Entscheid zu
Ungunsten jener Partei ausféllt, die aus dem unbewiesenen Sachverhalt Rechte
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ableiten wollte (BGE 117 V 264 E. 3b mit Hinweisen, 138 V 221 f. E. 6). Die Verwaltung
respektive das Gericht dirfen eine Tatsache nur dann als bewiesen annehmen, wenn
sie von ihrem Bestehen lUberzeugt sind. Die Frage, ob sich ein Unfallereignis im
Rechtssinn ereignet hat (vgl. Erwagung 2.1), und falls ja, die weitere Frage, ob
zwischen dem Unfallereignis und einer gesundheitlichen Stérung ein natdrlicher
Kausalzusammenhang gegeben ist (vgl. Erwagung 2.2), und ebenso die Frage, ob eine
Schadigung vorwiegend durch Abnltzung oder Krankheit verursacht ist (vgl. Erwagung
2.3), beurteilt sich nach dem im Sozialversicherungsrecht tUblichen Beweisgrad der
Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit; die blosse Mdéglichkeit eines Sachverhalts gentigt
fur die Begriindung eines Leistungsanspruchs oder flr die Verneinung einer
Leistungspflicht nicht (BGE 129 V 177 E. 3.1 mit Hinweisen; vgl. Locher/Géchter,
a.a.0., § 70 N 58 f.). Die obgenannte Beweislastregel kommt also erst zur Anwendung,
wenn im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes hinsichtlich der vorgenannten Fragen
kein Uberwiegend wahrscheinlicher Sachverhalt ermittelt werden kann (BGE 138 V 221
f. E. 6, BGE 117 V 264 E. 3b mit Hinweisen, 114 V 298 E. 5b). Wird auf dem Weg der
Beweiserhebung das Vorliegen eines Unfallereignisses nicht wenigstens mit dem
Beweismass der Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt, so hat dieses als
unbewiesen zu gelten, was sich zu Lasten der versicherten Person auswirkt (BGE 116
V 136 E. 4b; RKUV 1990 Nr. U 86 S. 50). Bei der Frage, ob ein Kausalzusammenhang
eines Gesundheitsschadens zu einem Unfallereignis gegeben ist, ist ebenfalls die
versicherte Person beweisbelastet (RKUV 1994 Nr. U 206 S. 326; Urteil des
Bundesgerichts vom 6. August 2008, 8C_101/2008, E. 2.2; BGE 117 V 264 E. 3b;
Rumo-Jungo/Holzer, a.a.0., S. 54 f.). Die Beweislast in Bezug auf den Nachweis einer
vorwiegend krankhaften oder degenerativen Verursachung der Listendiagnose tragt
demgegenuber der Unfallversicherer (Samuelsson, a.a.0., S. 363).

3.

Im Folgenden ist zundchst zu prifen, ob das Ereignis vom 7. Juni 2018 als Unfall zu
qualifizieren ist, und dabei insbesondere, ob im Sinne der Legaldefinition des Unfalls
gemass Art. 4 ATSG von einem ungewohnlichen dusseren Faktor gesprochen werden
kann.

3.1.

3.1.1. Damit beurteilt werden kann, ob das Ereignis vom 7. Juni 2018 einen Unfall im
Rechtssinn darstellt, ist zunéchst festzulegen, von welchem Geschehensablauf
auszugehen ist. Die leistungsansprechende Person muss die einzelnen Umsténde des

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 9/19



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

Unfallgeschehens glaubhaft machen. Zur Glaubhaftmachung genligt es nicht, einen
Gesundheitsschaden nachzuweisen, der mdglicherweise auf ein Unfallereignis
zuriickgehen kénnte, sondern es mussen Uber das konkrete Geschehen wahre, genaue
und wenn moglich ins Einzelne gehende Daten namhaft gemacht werden, aufgrund
derer der Versicherer in die Lage versetzt wird, sich Uber die Umstande des Ereignisses
ein Bild zu machen und diese in objektiver Weise abzuklaren. Im Streitfall obliegt es
dem Gericht zu beurteilen, ob die einzelnen Voraussetzungen des Unfallbegriffs erflllt
sind (Rumo-Jungo/Holzer, a.a.O., S. 29; RKUV 1990 Nr. U 86 S. 50; KOSS-Nabold, N 9
zu Art. 6). Das Gericht stellt auf jene Sachverhaltsdarstellung ab, die es von allen
mdglichen Geschehensabldufen als die Wahrscheinlichste wirdigt (vgl. dazu Locher/
Géchter, a.a.0., § 70 N. 58 f.). Bei sich widersprechenden Angaben der versicherten
Person Uber den Unfallhergang kann praxisgemass auf die Beweismaxime abgestellt
werden, wonach die so genannten spontanen "Aussagen der ersten Stunde" in der
Regel unbefangener und zuverlassiger sind als spéatere Darstellungen, die bewusst
oder unbewusst von nachtraglichen Uberlegungen versicherungsrechtlicher oder
anderer Art beeinflusst sein kédnnen (RKUV 1988 Nr. U 23 S. 363 E. 3b/aa; BGE

115V 143 E. 8c und 121 V 47 E. 2a). Wenn die versicherte Person ihre Darstellung im
Lauf der Zeit wechselt, kommt den Angaben, die sie kurz nach dem Unfall gemacht
hat, in der Regel grosseres Gewicht zu als jenen nach Kenntnis einer
Ablehnungsverfliigung des Versicherers (BGE 121 V 47 E. 1a mit Hinweisen; Rumo-
Jungo/Holzer, a.a.0., S. 29 f.). Prazisierend ist zu ergénzen, dass auch ein im
Nachhinein dargelegter Sachverhalt als ausgewiesen gelten und berticksichtigt werden
kann, wenn spétere Aussagen auf friheren Aussagen aufbauen bzw. sich die spéateren
einzig durch einen héheren Detaillierungsgrad auszeichnen. Die verschiedenen
Aussagen missen kongruent miteinander vereinbar sein, damit nicht von
widerspruchlichen Aussagen gesprochen werden kann. Wird dagegen zu einem
spéateren Zeitpunkt ein neuer, mit der bisherigen Schilderung nicht zu vereinbarender
Sachverhalt hinzugefligt, ist er Uberwiegend wahrscheinlich als zweifelhaft und damit
lediglich als méglich zu betrachten.

3.1.2. Sofern der Unfallversicherer die tatsachlichen Verhaltnisse mittels Fragebogens
detailliert erhoben hat, ist er seiner Verpflichtung zur richtigen und vollstdndigen
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts grundséatzlich rechtsgentglich
nachgekommen (Untersuchungsgrundsatz; vgl. BGE 125V 195 E. 2, 122 V 158 E. 1a)
und es Uberzeugt in der Regel nicht, wenn die versicherte Person einen bestimmten
bedeutsamen Sachverhalt bzw. Umstand als Schadensursache erst nach einem
abschléagigen Schreiben erwéhnt, im Fragebogen jedoch unerwéahnt lasst. Der
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Unfallversicherer ist nicht gehalten, die versicherte Person im Nachgang zu
umfassenden Erhebungen zur weiteren Substantiierung des gemeldeten Geschehens
aufzufordern (Urteile des Eidgendssischen Versicherungsgerichts [EVG] vom 26.
Februar 2004, U 64/2002, E. 2.2.3, und 27. Juni 2002, U 148, E. 2b).

3.2. Die Arbeitgeberin der Beschwerdefiihrerin schilderte in der Bagatellunfallmeldung
UVG vom 11. Januar 2019, es habe der Beschwerdefiihrerin im Fithess beim Gewicht
auf die Schulter Heben einen Druck auf das Knie gegeben (act. G 5.1/A1). Im
Fragebogen der Beschwerdegegnerin beschrieb die Beschwerdeflhrerin, ihr habe bei
der Kniebeugeiibung mit Gewicht, als sie habe in die Hocke gehen und wieder
aufstehen wollen, das rechte Knie geknackst. Dieses habe sie sich dabei verrenkt. Die
Frage, ob sich etwas Ungewdhnliches oder Programmwidriges ereignet habe, das zum
Ereignis beigetragen habe, z.B. ein Ausgleiten oder ein Sturz, verneinte die
Beschwerdeflhrerin (act. G 5.1/A2). Mit E-Mail vom 14. Februar 2019 erganzte der
Lebenspartner der Beschwerdeflhrerin, diese habe die beschriebene Fitnesslibung
wegen eines pldtzlich aufgetretenen Gerduschs im Fitnessstudio - "Beispiel
Uberraschend laut fallende Gewichte anderer" - schreckhaft unsauber ausgefuhrt,
weshalb es zur Verrenkung des Kniegelenks gekommen sei (act. G 5.1/A4). Anlasslich
der neurologischen Konsultation vom 23. April 2019 bei Dr. G.___ berichtete die
Beschwerdeflhrerin, sich nicht mehr an den genauen Unfallhergang im Fitnessstudio
mit herabfallenden Gewichten erinnern zu kénnen. Am ehesten habe sie mit ihrer
rechten Hand eine Dorsalextensions- und gleichzeitige Drehbewegung im Handgelenk
ausgefuhrt (act. G 5.2/M4). In der Beschwerde vom 26. November 2019 trug die
Beschwerdeflhrerin allerdings wieder vor, sie habe wegen einer plétzlichen dusseren
Ablenkung im Fitnessstudio, bei welcher Dritten Gewichte runtergefallen seien, die
Knielbung mit Langhantel-Gewichten unsauber ausgefihrt. Durch den Schreck habe
sie sich wahrend der Kniebeuge das rechte Knie verrenkt, was wiederum zu einer
Instabilitat der rechten Hand und der dort gelagerten Gewichte geflihrt habe. Dies habe
dazu geflhrt, dass sie sich das rechte Knie und die rechte Hand verletzt habe (act. G

1).
3.3.

3.3.1. Das Sachverhaltselement des plétzlichen lauten Gerduschs bzw. der laut
fallenden Gewichte anderer ist grundsétzlich etwas Ungewohnliches, das sich in der
Aussenwelt zugetragen hat. Es hat zwar nicht unmittelbar auf den Kérper der
Beschwerdeflhrerin gewirkt, doch hat es angeblich eine unsauber ausgefiihrte
Knielbung mit Knieverrenkung und eine Instabilitét der rechten Hand bewirkt, was
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wiederum unkoordinierte, programmwidrige Bewegungen impliziert. Ob diese
tatséchlich die physiologische Bewegungsgrenze eines Knies und eines Handgelenks
Uberschreiten und somit das Ereignis zu einem unphysiologischen werden lassen, kann
offengelassen werden, weil - wie die nachfolgenden Erwégungen zeigen - der fragliche
Sachverhalt nicht mit dem Beweisgrad der tUberwiegenden Wahrscheinlichkeit
nachgewiesen ist.

3.3.2. Der besondere Moment des von Dritten verursachten plétzlichen lauten
Geréduschs durch fallende Gewichte zeichnet sich nicht bloss durch einen héheren
Detaillierungsgrad aus. Vielmehr ist von einem neuen, eigenstandigen
Sachverhaltselement zu sprechen, welches von der Beschwerdefiihrerin und ihrem
Lebenspartner vor allem erst in Kenntnisnahme der Leistungsablehnung der
Beschwerdegegnerin vorgebracht wurde (act. G 5.1/A10, A12). Insofern kann nicht
ausgeschlossen werden, dass die neue Darstellung des Ereignisses von
versicherungsrechtlichen Uberlegungen beeinflusst war, was sie als wenig glaubwiirdig
erscheinen Iasst. Die erst nach der Leistungsablehnung vorgebrachte
Sachverhaltsschilderung wurde ausserdem zuerst lediglich als "Beispiel" aufgefuhrt
(act. G 5.1/A4), woraus abzuleiten ist, dass vom genauen Sachverhalt keine Kenntnis
bestand. Dass sich die Beschwerdeflhrerin nicht mehr genau an den Ereignishergang
und insbesondere an herabfallende Gewichte erinnern konnte, bestéatigte sie denn auch
gegenuber Dr. G.___. Mit dem Fragebogen wurde die Beschwerdefiihrerin sodann
explizit aufgefordert, den Hergang des Ereignisses vom 7. Juni 2018 detailliert zu
schildern, sowie klar und verstandlich nachgefragt, ob sich etwas Ungewodhnliches
oder Programmwidriges wie namentlich ein Ausgleiten oder ein Sturz ereignet habe.
Sofern also nach einem ungewdhnlichen oder programmwidrigen Ereignis gefragt wird,
ist es nicht nachvollziehbar, wenn eine versicherte Person diese konkrete Frage
verneint und das zu einer als falsch bezeichneten Bewegung flihrende, wesentliche
Element unerwéahnt Iasst. Vor diesem Hintergrund erscheint dieses wenig glaubwurdig
und bleibt demzufolge beweislos.

3.4. Angesichts der vorangehenden Darlegungen ist im Folgenden mit dem Beweisgrad
der Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit von einem Sachverhalt auszugehen, wie ihn die
Beschwerdeflhrerin im "Formular zum Ereignis" der Beschwerdegegnerin
niedergeschrieben hat (vgl. Erwagung 3.2).

3.5.

3.5.1. Mit diesem Sachverhalt ist jedoch das Unfallbegriffsmerkmal des
ungewohnlichen Faktors nicht erflllt. Kniebeugen, sogenannte Squats, sind eine
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bekannte Sporttibung, bei der mit oder ohne Gewichte mit einem geraden Ricken in
die Hocke gegangen und aus der Hocke wieder aufgestanden wird. Dabei kommt es
zur Beanspruchung von verschiedenen Muskeln und Gelenken, vornehmlich der
Kniegelenke und - bei Kniebeugen mit Gewichten - auch der Handgelenke. Die dabei
anfallende Krafteinwirkung auf den Kérper gehért zur ausgefiihrten Ubung und ist
damit nicht aussergewo6hnlich. Damit eine kérpereigene Bewegung das gemass Art. 4
ATSG erforderliche Tatbestandsmerkmal der Ungewdéhnlichkeit erflllt, muss sie
zusétzlich aus einer eindeutig programmwidrigen Bewegung im Sinne von Erwagung
2.1 hervorgegangen sein. Eine solche unfallversicherungsrechtlich relevante
Programmwidrigkeit oder eine unter besonders sinnfalligen Umstanden gesetzte
unkoordinierte Bewegung, vergleichbar mit einem Ausgleiten oder Sturz, liegt im
konkreten Fall indessen aufgrund der Beschreibung des Ubungsablaufs nicht vor.

3.5.2. Das in Bezug auf das rechte Knie genannte Knacksen und die Knieschmerzen
stellen keinen dusseren Faktor im Sinne der Rechtsprechung dar, sondern héchstens
die Wirkung des dusseren Faktors, weshalb dessen Ungewdhnlichkeit nicht bewiesen
ist, wenn die versicherte Person nur das (erstmalige) Auftreten solcher
Beschwerdesymptome in zeitlicher Hinsicht anzugeben vermag (BGE 129 V 469 E.
4.2.1). Das Begriffsmerkmal der Ungewdhnlichkeit bezieht sich, wie gesagt, nicht auf
die Wirkung des dusseren Faktors, sondern auf den Faktor selbst. Die Formulierungen
"verrenkt" und "falsche Bewegung" implizieren zwar ein traumatisches Ereignis. Die
Angaben im "Formular zum Ereignis", insbesondere die Ereignisbeschreibung,
enthalten jedoch keine Weiterungen, aufgrund derer man sich ein genaues Bild tUber
die "falsche Bewegung" und die Verrenkung, den konkreten Schweregrad der
Krafteinwirkung oder das Ausmass der Bewegung machen kénnte. Gerade
Verrenkungen zeichnen sich durch verschiedenste Schweregrade aus und kénnen
auch ein geringfligiges Trauma darstellen. Eine Verrenkung muss nicht in jedem Fall
einem Unfall mit unphysiologischer, programmwidriger Beanspruchung eines
K&rperteils im Sinne eines ungewodhnlichen dusseren Faktors entsprechen. Eine
“falsche Bewegung" ist sodann nicht klar definierbar. Die subjektive Betrachtungsweise
der betroffenen Person bestimmt entscheidend mit, was als falsch wahrgenommen
wird und was nicht. Insofern kann allein aus den obigen Formulierungen keine
Ungewdhnlichkeit abgeleitet werden.

3.6. Zusammenfassend ergibt sich, dass das Ereignis vom 7. Juni 2018 den
Unfallbegriff von Art. 4 ATSG nicht erfillt.
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4,

4.1. Selbst bei Annahme eines Unfallereignisses im Zusammenhang mit dem rechten
Kniegelenk wére dieses jedoch unbeachtlich, weil es - wie die nachfolgenden
Erwagungen zeigen und von der Beschwerdegegnerin im Einspracheentscheid vom 29.
Oktober 2019 (act. G 5.1/A29) sowie in der Beschwerdeantwort vom 19. Februar 2020
(act. G 5) iiberzeugend und in Ubereinstimmung mit den Akten dargelegt wurde - als
ausserer Faktor mit dem Beweisgrad der Gberwiegenden Wahrscheinlichkeit zumindest
nicht schadigend auf das rechte Handgelenk eingewirkt hatte. So fallt insbesondere
auch auf, dass die Beschwerdeflhrerin in der Ereignisschilderung im "Formular zum
Ereignis" das rechte Handgelenk in keiner Weise erwéhnte. Ebenso, wie der
Unfalltatbestand geméss Art. 4 ATSG nur erfillt ist, wenn das Ereignis eine Schadigung
der Gesundheit zur Folge hat, muss konkret dasjenige Sachverhaltselement, welches
den Unfalltatbestand von Art. 4 ATSG erfllt und damit einen ungewdhnlichen dusseren
Faktor darstellt, fur die Gesundheitsschadigung verantwortlich sein. Nur in diesem Fall
kommt Uberhaupt das Vorliegen einer natirlich kausalen Unfallfolge in Betracht (vgl.
Art. 6 Abs. 1 UVG und Erwégung 2.3).

4.2, Einen bedeutsamen Umstand im Rahmen der Kausalitdtsbeurteilung stellt der
zeitliche Ablauf dar. Kénnen traumatische Verletzungen radiologisch sichtbar gemacht
werden, geschieht das am besten unmittelbar nachdem sie sich ereignet haben. Denn
danach schliesst der Heilungsprozess an, was in der Regel zu einer stetigen Abnahme
der Erkennbarkeit von Verletzungen fuhrt. Auch klinisch zeigen sich massgebende
Verletzungen in der Regel unmittelbar nach einem verursachenden Ereignis am
auffalligsten, d.h. prasentieren sich in Form von Schmerzen und
Funktionseinschrankungen und ihr Vorliegen kann - zumindest klinisch - vermutet
werden. Grundsétzlich weist also ein zeitliches Zusammentreffen einer
Kdrperschadigung mit einer geeigneten Krafteinwirkungssituation eher auf eine
traumatische Genese hin (vgl. SZS 2018 S. 352). Insofern ist dem Grundsatz Rechnung
zu tragen, dass die Anforderungen an den Beweis des natlrlichen
Kausalzusammenhangs im Grad der Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit strenger sind,
je grosser der zeitliche Abstand zwischen einem berichteten Ereignis und der
Objektivierung einer Schadigung ist (Urteil des Bundesgerichts vom 26. September
2008, 8C_102/2008, E. 2.2; RKUV 1997 Nr. U 275 S. 191 E. 1c). Dieser Grundsatz ist
insbesondere in denjenigen Féllen zu beachten, in welchen nach einer langeren
Latenzzeit radiologisch nur Befunde erhoben werden konnten, welche verschiedene
Ursachen (traumatische, degenerative oder krankhafte) haben kénnen. Sowohl die
Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeantwort vom 19. Februar 2020 (act. G 5) als
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auch ihr Vertrauensarzt Dr. H.___ in seiner Beurteilung vom 22. Oktober 2019 nehmen
die obigen Darlegungen auf und sehen im zeitlichen Ablauf des konkreten Sachverhalts
mit den echtzeitlich erhobenen Diagnosen und Befunden sowie subjektiv geklagten
Beschwerden mit dem Beweisgrad der Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit keine
Verletzung des rechten Handgelenks der Beschwerdeflhrerin am 7. Juni 2018.

4.3. Die Beschwerdegegnerin legt chronologisch dar, dass eine Schadigung des
rechten Handgelenks echtzeitlich (bezogen auf den 7. Juni 2018) nicht belegt werden
kénne. Gemass der von Dr. C.___ dokumentierten Krankengeschichte erfolgten die
zum Ereignis vom 7. Juni 2018 zeitnahe Erstkonsultation vom 11. Juni 2018, das
Telefongesprach vom 14. Juni 2018 sowie die nachgefolgte Konsultation vom 10. Juli
2018 wegen der Knieproblematik rechts und werden Handgelenksbeschwerden rechts
erst rund sechs Wochen danach im Rahmen der hausérztlichen Konsultation vom 23.
Juli 2018, aktenkundig. Weitere Konsultationen bei Dr. C.___ wegen der
Handgelenksproblematik folgten am 10. September 2018 sowie am 15. Januar, 13.
Marz und 5. April 2019 (act. G 5.2/M11). Dr. C.___ ging von einer Tendinitis des rechten
Handgelenks aus und erwahnte diesbeziiglich - anders als bei den Konsultationen im
Zusammenhang mit der Knieproblematik rechts und derjenigen vom 23. Juli 2018 - das
Ereignis vom 7. Juni 2018 nicht. Zwar notierte er unter der Rubrik "Objektiv" der
Konsultationen vom 15. Januar und 13. Méarz 2019 "Rechnung Nr. 2 storniert, da Unfall
noch nicht angemeldet wurde. Jetzt alles neu eingetragen und erneut Gbermittelt." bzw.
"Unfallfolgen Handgelenk rechts". In diesen Eintrdgen kann jedoch keine zuverlassige
oder Uberhaupt begriindende Beurteilung der Kausalitatsfrage gesehen werden. Die
Umschreibung auf Unfall bestétigt - wie von Dr. H.___ in seiner Beurteilung plausibel
bemerkt - vielmehr, dass die Handgelenksbeschwerden zuerst behandelt wurden, ohne
dass von beiden Seiten von einem Unfall ausgegangen wurde. Die erklarte
Notwendigkeit einer fachéarztlichen Abklarung weist sodann darauf hin, dass die
medizinische Sachlage fur Dr. C.___ nicht eindeutig war. Bei einer Tendinitis handelt es
sich im Regelfall um einen chronischen Befund einer Uberbeanspruchung und nicht um
ein akutes Geschehen (vgl. Pschyrembel, Klinisches Wérterbuch, 267. Aufl. 2017, S.
1782; Roche Lexikon, Medizin, 5. Aufl. 2003, S. 1807 f.). Eine durch Dr. F.___am 29.
Mérz 2019 durchgefihrte MRI-Untersuchung (act. G 5.2/M6) brachte sodann eine SL-
Bandverletzung sowie eine TFCC-Lasion mit klinischem Karpaltunnelsyndrom rechts
mehr als links hervor (act. G 5.2/M10). Wie der medizinischen Literatur zu entnehmen
ist, kbnnen eine SL-Bandverletzung sowie eine TFCC-L&sion an sich Folge eines
Traumas sein (vgl. Alfred M. Debrunner, Orthopédie, Orthopéadische Chirurgie, 4. Aufl.
2005, S. 747; Pschyrembel, a.a.0., S. 1831). Dr. H.___ geht jedoch in seiner
Beurteilung vom 22. Oktober 2019 (act. G 5.2/M12) von degenerativ bedingten
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Gesundheitsschaden am Handgelenk aus. In Bezug auf die SL-Lasion hélt er
Uberzeugend und schlUssig fest, dass es fUr eine akute Lasion insofern keinerlei Anhalt
gebe, als sich hierflr weder klinisch noch im MRI adaquate Begleitverletzungen wie
eine Ergussbildung und/oder Schwellung im Bereich der umgebenden Weichteile
gezeigt hitten, hingegen eine Uberbeweglichkeit beider Handgelenke vorliege (vgl. act.
G 5.2/M7 f., M10: scapholunére Dissoziation). Ausserdem betreibe die
Beschwerdefiihrerin Kraftsport, was eine chronische Uberlastung der Handgelenke
darstelle (https://www.handchirurgie-ravensburg.de/de/ pdf/sidlt-engelhard.pdf.,
abgerufen am 14. September 2020). Dr. H.___ hélt weiter fest, es sei nicht vorstellbar,
dass die Beschwerdefuhrerin erst Uber einen Monat nach dem angeschuldigten
Trauma plétzlich ihre Handgelenksbeschwerden bei ihrem Hausarzt geltend mache.
Zur Aussage von Dr. C.___in dessen Stellungnahme vom 25. Juni 2019 - es komme
bei posttraumatischen Schadigungen wie einer Distorsion im Handgelenk relativ haufig
vor, dass die Pathologien erst viel spater im weiteren Verlauf zum chronischen Problem
wirden, und gerade bei Berufen mit Beanspruchung der Hande wirden sie durch die
Betroffenen vielfach als Uberlastung fehlinterpretiert - stellt Dr. H.___ zutreffend fest,
dass es sich dabei um eine nicht belegte Behauptung handle und eine
Ubereinstimmung der hausérztlichen Auffassung mit Dr. D.___in dessen
aktenkundigen Berichten nicht erkennbar sei. Der von Dr. D.___ im Zusammenhang mit
der Diagnose der scapholunéren Dissoziation verwendete Begriff

"posttraumatisch" (act. G 5.2/M2 f., M7) vermag jedenfalls juristisch gesehen nichts
Uber eine allféllige Unfallkausalitat auszusagen, zumal Ursache und Wirkung nicht
diskutiert werden, sondern driickt nur aus, dass gewisse Beschwerden nach einem
Unfall aufgetreten sind bzw. eine bestimmte Gesundheitsschadigung nach einem
solchen erhoben worden ist (vgl. dazu die beweisrechtlich untaugliche Formel "post
hoc ergo propter hoc" z.B. in: Maurer, a.a.0., S. 460 N 1205; BGE 119 V 340). Im Sinne
der Darlegungen in Erwégung 4.2 beschreibt Dr. H.___ nachvollziehbar, dass bei einer
Verletzung im Regelfall ein Decrescendo der Beschwerden und kein Crescendo
auftrete. Er halt es zwar flr moglich, dass nach einer Abheilungszeit die Beschwerden
stark rlicklaufig seien oder gar verschwinden und dann aufgrund einer chronischen
Instabilitdt nach langerer Zeit wieder evident werden kdnnen, postuliert hierflr aber
ganz andere Zeitraume als wenige Wochen. Im Ubrigen wird mit der Entwicklung einer
chronischen Instabilitat die Folge einer initial erlittenen strukturellen Verletzung
beschrieben, welche im vorliegenden Fall gerade nicht nachgewiesen ist. In diesem
Zusammenhang ist anzufiigen, dass der medizinischen Literatur als
Auslésemechanismus einer traumatischen SL-Bandruptur sowie TFCC-L&sion in der
Regel ein Sturz auf die Hand zu entnehmen ist (Pschyrembel, a.a.O., S. 1831; https://
www.handchirurgie-ravensburg.de/de/pdf/sldit-engelhard.pdf, abgerufen am 14.
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September 2020) und ein solcher im konkreten Fall ohnehin nicht ausgewiesen ist (vgl.
Erwagung 3.2).

4.4. Angesichts des Gesagten ist gesamthaft betrachtet eine Sachlage gegeben,
welche mit Blick auf die Darlegungen in Erwagung 4.2 mit dem Beweisgrad der
Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit fir eine degenerative bzw. krankheitsbedingte
Verursachung der radiologisch erhobenen strukturellen Gesundheitsschadigungen im
Bereich des rechten Handgelenks der Beschwerdeflhrerin spricht. Von den von Dr.
H.___ und der Beschwerdegegnerin angesprochenen Beurteilungskriterien deutet
keines stichhaltig auf eine traumatische Genese hin.

4.5. An dieser Beurteilung vermégen schliesslich auch die Aussagen von Dr. C.___in
der arztlichen Stellungnahme vom 25. Juni 2019 (act. G 5.2/M9) - die
Beschwerdeflhrerin sei initial vor allem durch den Funktionsverlust des Knies
beeintrachtigt gewesen bzw. die Knieproblematik habe die Beeintrachtigung des
Handgelenks primér Uberlagert und im weiteren Verlauf habe eine analgetische
Medikation zu einer deutlichen Besserung der Knieproblematik und einer stabilen
Situation gefihrt - nichts zu andern. Die Beschwerdegegnerin halt diese Argumentation
in der Beschwerdeantwort vom 19. Februar 2020 zu Recht nicht als nachvollziehbar.
Auch sie vermag eine rund sechswdéchige Latenzzeit bis zum Auftreten von
Handgelenksbeschwerden und deren Dokumentation nicht zu begriinden. Die
Unfallverletzung am rechten Knie - eine Distorsion ohne strukturelle Schadigung - war
nicht derart schwerwiegend, dass sie das Bemerken der Beschwerdesymptomatik am
rechten Handgelenk verhindert hatte. Bereits einen zweiten Konsultationstermin
betreffend die Knieproblematik bei Dr. C.___ zur Besprechung eines Zwischenberichts
fur die Taggeldversicherung wollte die Beschwerdeflihrerin offenbar nicht wahrnehmen,
worauf man telefonisch kommunizierte (vgl. act. G 5.2/M1: Telefongesprach vom 14.
Juni 2018). Ohne weitere Konsultation erfolgte schliesslich am 23. Juli 2018 beziiglich
des rechten Knies bereits der Behandlungsabschluss bei Dr. C.___. Die
Beschwerdegegnerin halt ausserdem zutreffend fest, dass es sich um komplett
unterschiedliche Schmerzlokalisationen handelte und die vorliegende
Handgelenksproblematik - wére sie beim Ereignis vom 7. Juni 2018 entstanden -
angesichts des taglichen Gebrauchs der Hande, insbesondere in dem von der
Beschwerdeflhrerin ausgetibten Coiffeurberuf, bestimmt nicht unbemerkt geblieben
waére.

4.6. Die Beschwerdefihrerin kann sich nicht erklaren, warum es in den urspriinglichen
Aktenzusammenfassungen ab 11. Juni 2018 keinen Eintrag Uber die Hand gegeben
habe (act. G 1). Sollte sie damit geltend machen wollen, Dr. C.___ habe in der
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Krankengeschichte Angaben der Beschwerdefiihrerin oder Untersuchungsergebnisse
nicht festgehalten oder aus medizinischer Sicht erforderliche Untersuchungen und
Behandlungen nicht durchgeflihrt, bestehen dafir keine Hinweise. Grundsétzlich ist
von der Richtigkeit des in der Krankengeschichte Notierten auszugehen.

4.7. Zusammenfassend steht aufgrund der Gberzeugenden Darlegungen von Dr. H.____
mit dem Beweisgrad der Gberwiegenden Wahrscheinlichkeit fest, dass - unabhéngig
davon, ob die Beschwerdefiihrerin am 7. Juni 2018 einen Unfall im Sinne des Gesetzes
erlitten hat oder nicht - die strukturellen Gesundheitsschaden im Bereich ihres rechten
Handgelenks nicht traumatischer Natur sind.

5.

5.1. Nachdem ein Unfall im Sinne von Art. 4 ATSG mit einer natlrlich kausalen
schéadigenden Einwirkung auf das rechte Handgelenk der Beschwerdefiihrerin zu
verneinen ist, bleibt eine Leistungspflicht gesttitzt auf Art. 6 Abs. 2 UVG (unfallahnliche
Kdrperschadigungen, vgl. Erwagung 2.3) zu prufen.

5.2. Es ist unbestritten, dass es sich bei der bei der Beschwerdeflihrerin nach dem
Ereignis vom 7. Juni 2018 am 29. Mérz 2019 radiologisch nachgewiesenen L&sion des
SL-Bandes um eine Listenverletzung gemass Art. 6 Abs. 2 lit. g UVG handelt. Die
TFCC-Lasion ist hingegen von Art. 6 Abs. 2 UVG nicht mitumfasst. Der Discus
triangulis ist lediglich Teil des ulnocarpalen Komplexes TFCC, jedoch selbst kein
Bénderkomplex, weshalb dessen Einriss nicht unter eine Bandl&sion nach Art. 6 Abs. 2
lit. g UVG fallt (Urteil des Bundesgerichts vom 11. Marz 2020, 8C_671/2019, E. 5.2).

5.3. Im Urteil vom 24. September 2019 (8C_22/2019) prifte das Bundesgericht, ob es
als Notbehelf fur denselben Gesundheitsschaden eine subsididre Haftung nach Art. 6
Abs. 2 UVG gebe, wenn Unfallfolgen verneint wirden. Unabhéngig davon, ob in Bezug
auf das Ereignis vom 7. Juni 2018 die Merkmale des Unfalls gemass Art. 4 ATSG als
erflllt zu betrachten sind, ist im vorliegenden Fall - wie in Erwagung 4 dargelegt -
jedenfalls nicht der Beweis erbracht, dass das Ereignis die SL-Bandlasion verursacht
hat. Damit ist aber gleichzeitig auch erstellt, dass die SL-Bandl&sion vorwiegend, d.h.
zu mehr als 50%, auf AbnUtzung oder Erkrankungen zuriickzufiihren ist. Die Vermutung
der Leistungspflicht gemass Art. 6 Abs. 2 UVG in der seit 1. Januar 2017 geltenden
Fassung ist demnach umgestossen und die Beschwerdegegnerin von ihrer
Leistungspflicht befreit. Im dem Sinne erlbrigt sich - wie im obgenannten
Bundesgerichtsurteil festgestellt - bei einem fehlenden natlrlichen
Kausalzusammenhang zwischen einem Unfallereignis nach Art. 4 ATSG und einer
Listenverletzung eine Prifung der Leistungspflicht nach Art. 6 Abs. 2 UVG.
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6.

Im Sinn der vorstehenden Erwagungen ist die Beschwerde gegen den
Einspracheentscheid vom 29. Oktober 2019 abzuweisen. Gerichtskosten sind keine zu
erheben (Art. 61 lit. a ATSG).

Entscheid

im Zirkulationsverfahren gemass Art. 39 VRP

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 19/19



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 05.10.2020
	Art. 4 ATSG, Art. 6 Abs. 1 UVG: Initial aufgetretene Kniebeschwerden bei der Ausübung von Kniebeugen, sog. Squats. Nach einer Latenzzeit von über einem Monat erstmalig aktenkundige Handgelenksbeschwerden mit Diagnose struktureller Gesundheitsschäden im Bereich des Handgelenks. Verneinung eines Unfalls im Sinne von Art. 4 ATSG. Selbst bei Bejahung eines Unfalls wäre ein natürlicher Kausalzusammenhang zwischen dem Ereignis und den Handgelenksbeschwerden zu verneinen. Art. 6 Abs. 2 UVG: SL-Bandläsion. Bejahung einer unfallähnlichen Körperschädigung gemäss lit. g. Mit der Verneinung des natürlichen Kausalzusammenhangs zwischen dem Ereignis und der SL-Bandläsion ist aber gleichzeitig erstellt, dass die Listendiagnose vorwiegend, d.h. zu mehr als 50%, auf Abnützung oder Erkrankung zurückzuführen ist. Die Vermutung der Leistungspflicht gemäss Art. 6 Abs. 2 UVG ist demnach umgestossen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 5. Oktober 2020, UV 2019/84).


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


		2024-05-27T05:26:01+0200
	"9001 St.Gallen"
	Publikationsplattform Kanton St.Gallen


	



